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Samstag den 25. Mai

Einriickungsgebiihr:
10 Cts. die Petitzeile

(8 Pfg, RM, für
Deutschland.)

Uboiinementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährl.! Fr. 4. 50,

Vierteljahr!. Fr. 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. 5. —
Vierteljahr!. : Fr. 2. 00.

Für das Ausland:
Halbjährl.: Fr. 5. 80

-AclìîVeizmijcììô

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Seitdem aber am aargauischen Lehrer-

seminar die künftigen Volksschullehrer

nnr einen konfessionslosen Religions-
unterricht erhalten, der von der christ-

lichen Religion als einer göttlich ge-

offenbarten gänzlich absieht, und seitdem

bekannt geworden, daß vom hohen Ne-

gierungsrathe über Erstellung eines Lehr-

mittels für den confessionslosen Neli-

gionsunterricht in den Gemeindeschulen

eine Preisbewerbnng eröffnet worden,
die mit dem Mai 1878 zu Ende geht,

— finden sich die Eltern im Gewissen

ernstlich beunruhigt.

Wir fragen: wozu ein confessions-

loser Religionsunterricht im Gegensatze

zum kirchlichen? Soll der religiöse Zwei-
fel systematisch in die Herzen unserer

Kinder gepflanzt werden? Ist eine solche

zwiespältige religiöse Bildung geeignet,

der heranwachsenden Jugend beider
Co n fes sio nen einen festen sittlichen

Halt zu bieten?

Während im christlich confessionelleu

Unterrichte Christus als der wesenhafte

Gott gelehrt wird, der die Wahrheit
und Gerechtigtigkeit selbst ist, dessen Aus-

spräche daher zu unbedingtem Glauben

verpflichten und dessen Gebote die un-
verrückbare Norm des sittlichen Lebens

sind, — so erscheint dagegen Christus
im confessionslosen Religionsunterrichte
als ein Gottessohn im bloß bildlichen

Sinne, der sich von den übrigen Men-
scheu durch seine Natur nicht unter-

scheidet, dessen Lehre, so edel und erha-
ben sie ist, immerhin nur Menschenlehre

ist, und dessen Geboten, weil von einem

Menschen aufgestellt, keine absolut ver-

kindliche Autorität zukömmt.

Uud zum Besuche eines solchen Neli-

gionsnnterrichtes, welcher niederreißt,
was Elternhaus und Kirche im Herzen

des Kindes aufgebant, sind die Schüler

von Gesetzeswegen gezwungen, — uud

wir Väter haben Strafen an Geld und

Freiheit zu gewärtigen und laden uns
die Mackel der Auflehnung gegen Staats-
Verordnungen ans, wenn wir uns diesem

Zwange nicht fügen.

Gegen eine solche Vergewaltigung un-
serer Freiheit des Glaubens und des

Gewissens legen wir nachdrücklich Ver-

Wahrung ein, und berufen uns überdies

auf die Bestimmung der Bundesver-

fassung, laut welcher Niemand zur Theil-
nähme an einem religiösen Unterrichte

gezwungen werden darf, und über die

religiöse Erziehung der Kinder bis zum

erfüllten 16. Altersjahre der Inhaber
der väterlichen oder vormundschaftlichen

Gewalt zu verfügen hat (§ 49 Absatz

2 und 3). Wie daher der Vater nicht

gezwungen werden kann, seine Kinder
in den kirchlichen Religionsunter-
richt zu schicken, ebensowenig darf er

genöthigt werden, sie zum Besuche des

confessionslosen zu verhalten.

— Auch im § 27 der Bundesverfassung

finden wir unsere Verwahrung begrün-

det; indem der 3. Absatz vorschreibt:

„Die öffentlichen Schnlen sollen von den

Angehörigen aller Bekenntnisse ohne

Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und

Gewissensfreiheit besucht werden kön-

neu." — Denn wie könnte eine Schule,

in welcher der konfessionslose Reli-

gionsunterricht ertheilt wird, von den

Angehörigen der christlichen Couses-

sionen besucht werden, ohne daß ihr
kirchliches Glaubensbewußtsein auf's

tiefste verletzt und gefährdet würde durch

die glaubenslose Neligionsauffassung, wie

sie dem confessionslosen Unterrichte noth-

wendig eigen ist?
Gestützt auf die angerufenen Besinn-

mungeu der Bundesverfassung, sowie auf

die grundsätzlich angenommene Treu-

nnng von Kirche und Staat, richten

wir an den h. Großen Rath das drin-
gende Begehren:

es wolle von der Heraus-
gäbe eines confessionslosen
Religivnslehrbuches abge-
sehen und der Reli giousun-
terricht im Hinblick auf die
Bestimmungen der Bundes-
Verfassung als obligatorisches
Lehrfach fallen gelassen, hin-
gegen im Stundenplan für
Erth eilung des fakultativen
Religionsunterrichtes der
Confessionen die nöthigeZeit
eingeräumt werde n.

Als eine nothwendige Folge dieser

> Trennung ergibt sich die Heransgabe der

in Staatshanden befindlichen Pfrnnd-
güter an die betreffenden Kirchgemcinden,

sowie die Herausgabe der allgemeinen

Kirchenfonde zur Unterstützung der Geist-

lichen, zur Besoldung der Hülfspriester
». s. w. an die Confessionsgenossenschaf-

ten. Da dieser Gegenstand in ersterer

Beziehung vom Großen Rathe schon be-

sprachen und zur Berichterstattung und

Antragstellung dem h. Regierungsrathe

überwiesen worden, so geht unser dahe-

riges Gesuch mit Berufung auf die be-

zügliche Eingabe der Kirchenpflegen da-

hin:
die Herausgabe der Pfrund-

und allgemeinen Kirchen-
fonde möge mit aller Beför-
dernng bewerkstelligt wer-
den.

Hochgeachteter Herr Präsident!
und Herren Großräthe!

Das sind die Begehren, welche wir
Ihnen zur Würdigung und entsprechen-

den Beschlußfassung ehrerbietig unter-
breiten.

Sie enthalten nur dasjenige, was zur
Realisirung der Glaubens- und Gewis-

sensfreiheit unerläßlich ist.

Die vollständige Trennung von Kirche
und Staat ist zwar nach unserer lieber-

zeugung nicht das normale Verhältniß,
indem beide Institutionen zur Erfüllung
ihrer Aufgabeil einander bedürfen und

berufen sind, mit vereinten Kräften die

allseitige Wohlfahrt zu fördern. Wo

immer aber der Staat seineil christlichen

Charakter aufgegeben hat, da ist diese

Trennung zur gebieterischen Nothwendig-
keit geworden, wenn die Gewissens- und

Religionsfreiheit des Einzelneu eine

Wahrheit bleiben soll.

Indem wir verlangen, daß jede Con-

fessionsgeuossenschaft ihre eigenen Ange-

legenheiten selbst besorgen dürfe, thun

wir es mit dem Bewußtsein, daß auch

Auf Grund der unverletzlichen Glan-
bens- und Gewissensfreiheit haben wir
schließlich noch ein Begehren an den

Großen Rath zu richten. Es betrifft
den Religionsunterricht in
den Schule n.

Durch das neue Schulgesetz vom Jahr
1865 ist der confessionelle Religions-
unterricht ans der Schule beseitigt wor-
den. Hingegen wurde der sogenannte

biblische Religionsunterricht, der in den

Gemeindeschulen durch die Lehrer zu er-

theileil ist, beibehalten. Bis in die neuere

Zeit wurde derselbe auf Grundlage des

positiven Christenthums ertheilt, und die

Eltern durften sich im Allgemeinen be-

ruhigen.
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das Staaiswohl hiedurch nur gewinnen

kann.

Ist es nicht die Kränkung religiöser

Ueberzeugungen, durch welche seit Jahr-
zehnten die Herzen vieler Bürger den

leitenden Behörden entfremdet worden?

Kann es dem Staatswohle zuträglich

sein, wenn das Volk in den berufenen

Beschützern und Hütern seiner bürg er-

lichen Freiheiten die Gegner seiner

religiösen Freiheit erblicken muß?

In ihrer Hand liegt es, Hochgeachte-

ter Herr Präsident! Hochgeachtete Her-

ren Großräthe! diesem eines Freistaates

unwürdigen Znstande ein Ende zu ma-

chen, indem Sie unsern Begehren ent-

sprechend das Verbot des Verkehrs mit

unsern kirchlichen Obern aufheben und

es jeder Confession überlassen, ihre ei-

genen Angelegenheiten zu ordnen, womit

die Heransgabe der Pfründ- und Kir-
chenfonde, sowie die Beseitigung des ob-

ligatorischen Religionsunterrichtes aus

den Schulen nothwendig verbunden ist.

Durch solche Beschlüsse, die theils durch

den Wortlaut, theils durch den Sinn
der neuen Bundesverfassung gefordert

sind, kehrt das erschütterte Vertrauen

zurück. In der freien, vom Staate nicht

bevormundeten Religion, werden wir
neue Kraft zur Erfüllung unserer Bür-

gerpflichten schöpfen. Das Land, in

welchem wir ungehindert auch unser

überirdisches Ziel erstreben können, wird

von nils mit erhöhter Liebe und An-

hänglichkeit umfaßt werden, und indem

nicht mehr die eine Confession benützt

wird, um auf die anderen einen Druck

auszuüben, wird der Friede unter den

Angehörigen der verschiedenen Confessio-

neu walten, während anderseits der

Staat in der Bundesverfassung ausrei-

chende Garantien seiner Rechte gegen

allfällige Eingriffe kirchlicher Behörden

besitzt.

Schließlich sprechen wir die Erwartung
ans, der Große Rath werde das Ein-
treten aus unsere Begehren, namentlich

auf das erste und vierte, nicht von der

gegenwärtigen Revisionsbewegung ab-

hängig machen, sondern von sich aus

und ungesäumt das Verbot des Verkehrs

mit unsern kirchlichen Vorgesetzten als

dahingefallen und jeden obligatorischen

Religionsunterricht in den Schulen als

ebseitigt erklären.

Hochgeachteter Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Wir verlangen für uns und für Alle

nur jenes unveräußerliche Recht, das wir
als die Grundlage und den Hüter jeder

wahren Freihei! betrachten, — und sind

von dem Vertrauen beseelt, daß Sie die-

sein gerechten Verlangen entsprechen

werden.

Gott lenke ihre Berathungen zum
Frieden und zur Wohlfahrt des aargaui-
scheu Volkes!

«
Ludwig Sebastian Kueni,

Dekan und Pfarrer in Therwil.

Erst jetzt war es möglich, die in Nr. 18

versprochene» Notizen über den selig Ver-
storbenen mitzutheilen. Sie werden aber
auch nach den anderswo veröffentlichten
noch willkommen sein, da sie auS bewähr-
ter Quelle stammen und Mehreres richtig-
stellen und ergänze» Jedenfalls darf der

Nekrolog des hochachtbaren und wohlver-
dienten Mannes in der Kirchenzeitung nicht
fehlen.

Ludwig Sebastian Cueni ward am

25. August 1803 ill Arlesheim geboren,

der zweite Sohn des Statthalters Joseph

Cueni und der Anna Maria Schauli.
Seilt Vater, aus dem Städtchen Laufen

gebürtig, war früher Beamter des Fürst-
bischofs von Basel gewesen. In der

französischen Schreckenszeit, als das Fürst-

bisthum mit Gewalt der großen Nach-

barrepnblik einverleibt war, halte er sich

dem Zwange gefügt und die Mairestelle
in Laufen bekleidet. Damals hatte ihn
die Befreiung eines katholischen Geist-

lichen aus der Gefangenschaft, aus wel-

cher derselbe nach Colmar zur Guillotine

transportât worden wäre, selbst in Le

bensgefahr und ins Gefängniß gebracht.

Mit Mühe nur hatte er seine Freiheit
erlangt und sich dann in den Kanton

Solothurn geflüchtet, wo er in Nunnin-
gen das Bürgerrecht erlangte. In ru-
higerer Zeit zurückgekehrt, war er wieder

in Laufen und dann in Arlesheim, wo

er sich verheirathete, als Notar und

französischer Beamter angestellt. Nach

seinein frühen Tode kehrte die fromme

verständige Mutler mit den unmündigen
Kindern nach Laufen zurück, wo der

Verewigte seine Jugendzeit zubrachte und

den ersten Schulunterricht empfing. Der
als Pfarrer von Saugern verstorbene,

vom Volke wie ein Heiliger verehrte

Pfarrer Blanchard von Nöschenz er-

theilte ihm und einigen andern Knaben

Lateinnnterricht zur Vorbereitung auf
das Gymnasium. Im Herbste 1819

kam Cueni an das damals vielbesuchte

Collegium von Solothurn, wo sein älte-

rer Bruder Joseph schon seit einigen

Jahren stndirte.*) Mit Ernst und Fleiß
lebte er seiner Ausgabe, daneben mit

seinem heitern Gemüthe und lebhaften

Wesen im Kreise seiner Jugendgenossen

ein gerne gesehener Freund.**)
Es machte sich damals unter der stndi-

renden Jugend auch in Solothurn ein jn-
gendlich idealer Freiheitsdrang geltend, der

namentlich in dem neugegründetenZofin-

gerverein seinen Ausdruck fand. Auch

Cueni ward davon ergriffen, und dadurch

namentlich mag es gekommen sein, daß er

sich nach Vollendung seiner Gymnasial-
studien und des ersten Curses der Phi-
losophie***) nach Aarau wandte, wo

Dr. Troxler, in Luzern abgesetzt, am

Lyzenm des freiwilligen „Lehrvereins"

Philosophie docirle. Von Aarau begab

sich Cueni zur «eitern Ausbildung in
der französischen Sprache und zum Stu-
dium der Physik nach Genf. Trotz diesen

von seinem ursprünglichen Lebensplane

abführenden Vorstudien entschloß sich

der Verewigte auf Anrathen des eben so

') Auch rin jün.zenr Binder, Jsidor, be-

suchle die soloth. Schulen.

") In den obern Klassen des Gymnasiums

herrschte damals unter den zahlreichen Schülern

ein reger Wctteiser. Unter den Pros. Wcijse»>

bach und Kaiser waren »amentlich die zwei

rhetorische» Curse sehr besucht. Cueni hatte ra
einige sehr begabte und fleißige Mitschüler,

z. B. Constantin Sicgwart, Stephan Gutzwylcr,

Anton Schnydcr von Sursce, Johann Meier

von Ölten, Rogg von Frauenseld, C. C. Keiser

von Zug, Fr. Jos. Wohlgemuth, U. P.Strauh-

ineyer, Jvs Adler, Mallh. Benziger von Ein-

siedeln, Franz Jos. Stndcr (später P. Franz

Louis), die in den humanistischen Nebungen

miteinander um den Vorzug rangen. Ebenso

herrschte damals viel Eifer für eine gute Kir-
chenmusik In beiden Bestrebungen nahm

L. Cueni eine» ehrenvollen Platz ein.

"*) Die Weise, wie damals Philosophie

und Pbysik behandelt wurde», mag ebenfalls

dazu beigetragen haben, ihn anderswohin zu

führe». Der Studienkatalog von 1823 kann

darüber Ausschluß geben.

frommen als lebenserfahrenen Pfarrers
Tschann von Bern, zur Theologie. Da-
mals hatte die vor wenigen Jahren er-

öffnete katholische Faknliät an der Uni-

versität Tübingen, an welcher Drey,
Hirschcr, Feilmoser, Herbst und seit 1823

auch der jugendlich begeisterte Möhler
lehrten, unter den Männern einer mehr

liberalen Richtung einen vorzüglichen

Ruf. Unter diesen gefeierten Lehrern

befestigte sich Cueni in seiner thcologi-

scheu Ueberzeugung und in seiner Liebe

zum Priesterstande. Zwei Jahre (1824
und 1825) war er in Tübingen, das

ihm sein ganzes Leben hindurch in lie-

bem Andenken blieb; dann trat er, auf
den Rath seines väterlichen Freundes

Tschann, 1826 in's Priesterseminar St.
Sulpice in Paris. Der kirchlich ernste

Geist dieser berühmten Anstalt, in wel-

cher Cueni beinahe zwei Jahre zubrachte,

war ihm die beste Vorbereitung auf die

Priesterweihe. Er empfing dieselbe nach

einer uns zugänglichen amtlichen Mit-
theilung am 28. Juni 1828 vom Erz-
bischof von Qnelen in Paris, nach dem

Nekrolog im „Vaterland" am Pfingst-

sonntag (25. Mai) von Bischof Tobias

Jenni von Freiburg in der Klosterkirche

von Mariastein.
Sein Wirken als Seelsorger begann

Cueni 1829 als Vikar in Bern. Das

war der rechte Platz für den nichtig ge-

bildeten, jugendlich strebsamen Priester;

auf der einen Seite strenge Arbeit unter

einer sehr gemischten Bevölkerung, bei

der eine reiche Fülle von Pastoralerfah-

rung der mannigfaltigsten Art zu ge-

winnen war, auf der andern Seite der

Umgang mit den gebildeten Kreisen der

auswärtigen Diplomaten, wobei dem

Verewigten die zwanglose Handhabung

der französischen Sprache und der feinen

Umgangsformen sehr zu statten kam.

Sein väterlicher Freund Pfarrer Chri-

stoph Tschann, von dem man damals

sagte, Schultheiß Fischer und Pfarrer
Tschann seien die Regenten von Bern,

war sein Vorbild durch Ernst und

Würde des Charakters, wie durch heili-

gen Seeleneifer, mackellosen Wandel und

Gewandtheit im Weltumgange und sorgte

streng dafür, daß seine Vikare ihre

Pflichten treu erfüllten. Der erste Vikar,

Jakob Jgnaz Meyer, gestorben 1867

als Pfarrer von Welschenrohr, war ein
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schlichter, ernst-stiller Schüler Sailer's,
»nd üble ans den jüngeren Cneni durch

seine lautere Frömmigkeit und Milde
einen gnten Einfluß anS, Unser Freund

war glücklich in Bern und hat wohl
daselbst seine schönsten Lebensjahre znge-

bracht, wie denn anch der körperlich und

geistig reich begabte junge Priester mit
seinen tüchtigen Kenntnissen, mit seiner

eifrigen Thätigkeit, mit seinem gewin-
nenden lebhaften Wesen bald allgemein
beliebt war.

Aber die Verhältnisse änderten sich.

Pfarrer Tsebann wurde nach dem Tode

des Domdekans Hennct 183 l zum resi-

direnden bcrnischcn Domherrn in So-
lathnrn ernannt; Vikar Meyer zog ans

seine Pfarrei Welschcnrohr. Da verließ
anch Eneni die Stadt Bern und über-

nahm die Pfarrei Therwil, auf die ihn

am 21. März I83l Bischof Joseph

Anton Salzman» gewählt hatte. Damals
nämlich und noch viele Jahre übte der

Bis Hof von Basel das ihm garantirte
Recht der Ernennung ans alle Pfarreien
im alten Fürstbisthnm Basel (Bern und

Baselland), mit Rücksichtnahme auf et-

waige Wünsche der Gemeinden, in nn-

angefochtener freier Bestimmung. Am

zweiten Sonntag nach Ostern hielt Cneni

seine Antrittsrede mit Bezugnahme ans

das Evangelium vom guten Hirten.
Und wie er es Gott, seiner Kirche und

seiner Gemeinde versprochen hat, er ist

bis zum Lebensende, 47 Jahre lang, ein

treuer guter Hirt seiner Pfarrgemeinde

geblieben.

Therwil nimmt von älterer Zeit her

unter den Dörfern des Bezirks Birseck

eine eigenthümliche Stellung ein. Schon

zu Ende des verflossenen Jahrhunderts
waren seine Bewohner der gewöhnlichen

Sehnlkenntnisse so kundig, daß während

des Winters viele das Dorf verließen,

um in den benachbarten Dörfern des

Snndgancs und des Oberclsasses Schule

zu halten, und bis zum heutigen Tage

behielten sie den bezeichnenden Spott-
und Ehrennamen „Neunundneunziger."

Da kam es dem jungen Pfarrer sehr

zu gut, daß er tüchtige Kenntnisse und

Lebensklugheit besaß, so daß ihm Nie-

niand zu nahe treten konnte, um so mehr,

da gerade in der ersten Zeit die Revo-

lutionswirren in Baselland begannen,

die bis zur Trennung von Baselstadt

führten und in denen hervorragende

Männer ans seiner Gemeinde die ersten

Rollen spielten. Wie damals Pfarrer
Cneni durch seine Festigkeit und Ver-

träglichkeit das Vertrauen und die Liebe

seiner Pfarrangehörigeu wahrte, so auch

in den spätern religiös-Politischen Käm-

pfen. Als der greise Dekan Gürtler

am 18. Dezember 1859 starb, ward

Cneni durch das Vertrauen seiner geist-

liehen Obern und seiner Mitbrüder sein

Nachfolger als Dekan des Landkapitels

Birseck. Wohl kamen nun Schlag ans

Schlag schwere Bedrängnisse über die

Geistlichkeit von Birseck: Aufhebung der

bischöflichen Ernennuugsrechte, Wieder-

Wahlgesetz, Versuche zum Abfall vom

rechtmäßigen Bischof und der römisch

katholischen Kirche; aber bis zu der letz-

ten abgenöthigtcn Erklärung, wenige

Wochen vor seinem Tode, wußte Dekan

Cneni ail der Spitze der Geistlichkeit

die Treue gegen die Kirche zu wahren

und den Katholiken ihre Seelsorgsgeist-

lichkeit durch ruhiges Auftreten zu er-

halten.

Anch in Therwil gingen zu Zeiten
die Parteiwogen hoch genug. Doch der

Pfarrer, ein treuer Seelsorger für Alle,
stand über den Parteien und wußte sich

die allgemeine Hochachtung zu wahren.

In seinen Predigten und Katechesen,

auf die er sich gewissenhaft vorbereitete,

ruhig, belehrend und erbauend, als tüch-

tiger Musiker den Kirebengesang mit
Liebe fördernd, in allen seinen kirchlichen

Funktionen würdig und mit genauer

Beobachtung der liturgischen Vorschriften

auftretend, im Leben und Wandel ma-

kellos dastehend, war er Seelsorger, Va-

ter und Vorbild seiner Gemeinde. In
späteren Jahren wurde er von schweren

Nervenleiden heimgesucht, so daß er von

Zeit zu Zeit an Muthlosigkeit und

Schwermuth litt. Dessenungeachtet ver-

sah er seine Seelsorgepflichten, in letzter

Zeit mit Unterstützung eines Vikars,
bis zum Tode, der ihn am Abend des

27. Aprils durch einen Lungenschlag er-

eilte. Groß war die Theilnahme seiner

Mitbrüder, der Schmerz seiner Pfarr-
kinder bei seiner Beerdigung. Ein edles

Priesterleben hat sich nach langem se-

gensreichen Wirken vollendet.

U. I.

!i. Ueber die Ehen zwischen nahen

îlcrmanîlten.
(Schlich der Att, i» Nr. t7 u. 18.)

Die Motive, welche theils einzeln,

theils in Verbindung mit anderen hin-
reichen, um Dispens zu erlangen, und

deren Eintheilung nach den Graden der

Wichtigkeit findet man z. B. bei Gury,
Moral, II. 866 und den Noten dazu.

Wenn der Bischof vermöge eines

Privilegiums dispensirt, dann muß die

Dispens auch bei Reichen unentgeltlich
und in korma pauperum geschehen, d. h.

es darf nur ein Almosen zu einem

guten Zwecke gefordert werden; er muß

anch sub pnena nullitntis in der Dis-
pens ausdrücken, daß er als Dclegirter
des apostolischen Stuhles dispensire.

Dieses muß somit auch geschehen, wenn

einem Commissar oder Pfarrer zum

Dispensiren Vollmacht gegeben wird. Ist
die Dispens von Einem, der dazu dele-

girt, angekommen, dann genügt es, daß

der Pfarrer die Sache den Betreffenden

mittheile.

Wenn anch die Leichtigkeit, Dispens

zu erhalten, größer ist, als in früheren

Zeiten, so wünscht deswegen die Kirche

noch keineswegs, daß solche Ehen einge-

gangen werden.

Da nun die Ehen zwischen nahen

Verwandten von so nachtheiligen Folgen

sind für die menschliche Gesellschaft, für
die Wohlfahrt des Leibes und der Seele

und da die Kirche es nicht gern sieht,

wenn solche Verbindungen geschlossen

werden, so folgt daraus, daß man sich

bestreben soll, die Leute von solchen Ver-

bindnngen abzuhalten. Wenn solche

Verbindungen schon angeknüpft und die

Sache durch das Civilstandsamt bekannt

geworden, da ist wohl nicht viel anderes

zu thun, als die gewünschte Dispens

nachzusuchen. Man sollte aber, wie es

uns scheint, etwas mehr Vorsorgen, daß

solche Verbindungen nicht angeknüpft

werden und zwar dadurch, daß man das

Volk gelegentlich in einer Predigt auf

die gute Absicht und die guten Gründe

aufmerksam mache, die die Kirche hatte,

als sie diese Ehehindernisse festgesetzt, und

daß man sie ermahnt, ohne besonderen

Grund solche Ehen nicht einzugehen.

Die Konstitutionen von Konstanz ver-

ordnen unter Androhung einer Strafe

von 20 Fr., daß die Ehehindernisse alle

Jahre zwei Mal veilesen werden. Nütz-

licher noch als das Verlesen scheint es

uns, wenn einmal ein derartiger Punkt
behandelt würde, sonst könnte das Volk

nach und nach meinen, die Chehinder-

nisse seien nur so eine Plackerei von

Seite der Kirche und ein Mittel, damit

man Geld bekomme. Besonders aber

sollte man warnen vor den Ehen mit

Geschwisterkindern, deren Zahl immer

größer wird. Schon die Heiden hatten,
wie wir früher gezeigt, eine gewisse

Scheu vor einer solchen Ehe, und sie

sind sogar bei Heiden verbolen worden.

Nm so mehr sollte der Katholik sich von

solchen Ehen zu enthalten suchen. Ob-
schon Gregor der Große den Engländern
erlaubte, im 3. und 4. Grade zu hei-

rathen, so hat er ihnen doch die Ehen
mit Geschwisterkindern durchaus nicht
erlaubt, (vovoti II. 184.) Je näher
eine Person verwandt ist, desto nachthei-

liger sind die Folgen einer solchen Ver-
ehelichung.

Die Kirche kann bei den gegenwär-

tigen Zcitverhältnissen die Dispens nicht

wohl verweigern. Sorgen wir deshalb,

daß sie nur selten oder nie in diese un-
angenehme Lage kommt. Kommen wir
aber in den Fall, Dispens nachzusuchen,

dann hüten wir uns wohl, Gründe an-
zugeben, die nicht wahr oder nicht richtig
sind, weil sonst gar leicht die Gültigkeit
der Ehe gefährdet würde.

Kirchen-Khromk.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Wer erinnert sich nicht,

wie die radikalen Zeitungen der Schweiz
die Erhebung Leo's XIII. zur päpstlichen

Würde anfangs mit Freuden begrüßten

und Wunders wie viel zu sagen wußten

von der Energie, mit welcher er den

Vatikan „gesäubert", die unter seinem

Vorgänger eingeschlichenen Mißbräuche
und unnützen Persönlichkeiten entfernt

habe, wie das System der schroffen Ab-

schließung und der Zurückweisung jeder

Verständigung jetzt aufgegeben sei u. s.w.

Wer diese Leute kannte, wußte wohl,

warum sie dies thaten. Leo mußte er-

hoben werden, um Pius hinabzudrücken;
es sollte womöglich Mißtrauen gegen

das neue Oberhaupt unter den Vereh-
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rern des alten geweckt oder ihre treu

kirchlichen Grundsätzen sollten erschüttert

werden. Aber auch das konnte man mit

Sicherheit voraussagen, daß diese Be-

mühungen umsonst seien, und daß die

Stimmung der Gegner bald umschlagen

werde.

Es kam so. Die lang erwartete En-

cyclika Leo's erschien. Mit überströ-

mender Freude las der Katholik diese

herrliche erste Kundgebung des neuen

Papstes. Die Tiefe der Ideen und der

Adel des Ausdrucks, die Anerkennung
der von seinem Vorgänger eingeschla-

genen Bahn und die feste Consequenz

in Befolgung derselben, die offene, aber

gemessene Darstellung der unglückseligen

Verirrungen unserer Zeit und des ein-

zig ausreichenden und nachhaltigen

Gegenmittels: Rückkehr zu der göttlich

autorisirten Kirche — das Alles riß
uns zur Bewunderung und zum Dank

gegen Gott hin, der seiner Kirche wie-
der einen so ausgezeichneten Hirten und

Lehrer gegeben. Selbst die Gegner

mußten Inhalt und Sprache des Rund-
schreibens anerkennen. Wie bald änderte

sich dies! Wir gehen hinweg über die

gemeinen, hämischen Bemerkungen des

Berner „Katholik" (Nr. 18 und 19) ;

was ließ sich anders erwarten von de-

neu, welche — lächerlich genug — für
den Papst in der Kirche keinen Platz
finden, weil er sie selbst vor die Kirche

hinansgestellt? Mehr Beachtung ver-

dient, was sich der „Bund" (Nr. 135)
aus Italien schreiben und für die

Schweiz, namentlich in Bern, drucken

läßt.
„Eine versöhnliche Stimmung des

Papstes und dessen Einlenken in die

Fahrwasser der jetzigen Strömung böten

die größten Schwierigkeiten dar, sich

„vor den Uebergriffen" des Vatikans

zu befreien; glücklicher Weise lenkt

Leo XIII.'nicht ein und ist entschlossen,

unerschütterlich, wie ein Meeresfelsen
der modernen Zeit zu trotzen.... der

Papst darf keines seiner einmal ausge-

sprochenen Worte streichen und unter
keinerlei Umständen nachgeben." — Hier-
auf wird behauptet, daß Leo nicht mehr
wie Pins den „Priester" in Italien von
den Einmischungen in die Wahlkämpfe
abhalte, sondern „seinen Bischöfen" ver»

ordnet, aus der Unthätigkeit herauszu-

treten und mit ihrer ganzen Priester-

schaft und deren Anhang sich bei den

Wahlen zu betheiligen (den Beweis für
diese durchaus falsche Behauptung bleibt

der Correspondent natürlich schuldig);
darum sei jetzt ans der andern Seite,
beim Volk und bei der Presse, eine

Wendung angezeigt und „ans der Hut"
sei das Losungswort geworden; die Va-
terlandsliebe, „der angeborne Drang zur
Befreiung von erstickenden Ketten und

die Gewissensfreiheit, die sich keineswegs

vor der Heuchelei und der Anmaßung
beugen (Wo ist diese?), seien auch eine

absolute Wahrheit, wie die Worte des

Papstes. „Das letzte päpstliche Rund-

schreiben trägt jedenfalls dazu bei, daß

an Stelle der Versöhnung
der Kampf nur noch hitziger
werden wird."

So tönt es jetzt in der Freimaurer-
presse. Man will, daß auch in der

Schweiz an der Stelle der Versöhnung,
oder besser: der S ü h n e für Himmel-

schreiendes Unrecht, der Kampf nur noch

hitziger werde.

>-! Stand der Angelegenheit
von Chêne. IV.

Der Stoff hat sich seither so gehäuft,

daß wir keine Artikel darüber zu schrei-

ben brauchen, ja leider nicht einmal
das von Andern trefflich Gesagte, Akten-

stücke und Aufsätze, reproduciren können.

Wir müssen uns auf „Negesten" und

Auszüge beschränken.

Die Regierung vo n O b w al-
d e n (Vaterl. Nr. 115) spricht es dem

h. Bundesrath gegenüber offen aus,
daß die Cultnsfreiheit für die Katho-
liken zwar in den Verfassungsurknnden,
aber „entschieden nicht in allen legisla-
tiven, richterlichen und administrativen

Entscheiden zu finden ist." Beweis:

daß in einigen Gegenden die verschwin-
dende Minderheit im Besitz der Kirchen
und sämmtlicher Kirchengüter sich be-

findet; daß die Katholiken an einen

Cult steuern müssen, an dem sie keinen

Antheil nehmen; daß sie, trotz der Ge-

Währleistung des katholischen Cultus
wie des Eigenthums, ans ihren
Gotteshäusern vertrieben sind, und ihren

Privatcult nicht immer ungehemmt
üben können. „Wir schweigen hier von
der staatlichen Hemmung des dog-
m atisch e s s e nt i e l l e n Kirchen-

organ is mus" (Leider hat man

davon nur zu lange geschwiegen oder

sich von der frechen Lüge einschüchtern

lassen).

„Wir wissen schon, daß Sie, Tit.!
uns nicht entgegenhalten: das Gesetz

sei eben die oberste und absolute Norm
im Staate, dem jeder Bürger sich zu

fügen habe. Wir anerkennen durchaus

die Heiligkeit der Gesetze, aber die Ge-

setze müssen natnrnothwendig beseelt

und diktirt sein vom Geiste der mate-

riellen Gerechtigkeit und von den con-

stitutionellen Frciheitsgaranticn, und

es widerstreitet dem inner-
st e n N e ch t s b e g r i f f e des Ge-
setz es, wenn dasselbe dem
Gewissen einer historisch
und urkundlich vollberech-
t i g t e n R e l i g i o n s g e n o s s e n-

schaft eine unerträgliche,
schädigende Zwangslage ok-

t r o v ir t." — Mit hoher Freude fan-
den wir hier jene Grundsätze ausge-

sprachen, die wir so oft gegenüber ven s

Willkürgesetzen der Staatsomnipotenzler
vertheidigt hatten; wenn dann die Zu-
schrift solche Verhältnisse als glücklicher

Weise isolirt, aber leider immerhin
in der Schweiz vorkommend bezeichnet,

so finden wir dies der Stellung einer

Regierung angemessen, dürfen aber nn-
serer Seits offen heraussagen, daß Ge-

setze und Verfügungen, die dem inner-
sten Begriffe des Rechtes und Gesetzes

widersprechen, leider in der Schweiz

nicht bloß isolirt vorkommen, sondern

nur zu häufig sind, daß die ganze Kir-
chenordnung von Genf und Bern, zum
Theil von Solothurn und Aargan ge-

genüber den Katholiken gesetzliche Frevel
und Ungeheuerlichkeiten sind, um von
vielem Andern zu schweigen.

Von Kundgebungen des Volkes
oder seiner D ele g i r t en haben

wir zu verzeichnen: 1. die der Katho-
liken des Kantons N e u e n b u r g; 2.

der kath. Männervereine von Langnan,

Männedorf, Uster und derjenigen in
der Stadt Zürich; 3. die von 9 fer-
nern thurgauischen Kirchgemeinden, die

sich den frühern anschlössen; 4. die

zahlreich besuchte Delegirtenversamm-

lung der Lnzerner zu Snrsee am 19.

Mai; 5. am gleichen Tage die Ver-
sammlungen in den 8 Amteien des

Kantons Solothurn; 6. die Adresse der

Tessiner: 7. die des katholischen Znger-
Volkes vom 15. Mai.

Diese Kundgebungen alle, durchweg

in ruhiger, würdiger Sprache gehalten,

beschränken sich nicht darauf, nur die

nächste Veranlaßnn.i, die empörenden

Vorgänge in Chêne, zu berühren; sie

fassen überhaupt die ehr- und rechts-

verletzende Behandlung der Kaiholiken

in Genf und andern Kantonen in's

Aug und fordern Abhülfe gegen diese

Bedrückungen. Am vollständigsten und

kräftigsten sprach wohl die Lnzernische

Delegirten-Versammlnng zu Sursee die

Beschwerden und die Forderungen der

schweizer. Katholiken aus. JhreErwä-
gungen und Beschlüsse lauten:

1) Daß der Katholik, wie mit seinem
Pfarrer und Bischöfe, so auch durch
diese mit dem römischen Bischöfe, als
dem Oberhaupte der gesammtcn katho-
tischen Genossenschaft, in Verbindung zu
stehen habe, gehört zu den Glaubens-
sätzen seiner Kirche. Eine staatliche
Anordnung, durch welche, wie in den
Kantonen Bern und Genf, diese

kirchliche Organisation ignorirt, und die
Nichtunterwcrfung unter solche Anord-
nung mit Wegnahme der Kirchen und
übrigen Güter einer betreffenden katho-
lischen Kirchgemeinde geahndet wird, ist
somit ein Angriff ans die Freiheit
der Katholiken, den Satzungen
ihres Glaubens folgen zu dürfen.

2) Da wo zn Gunsten einer be-
st i m m t e n kirchlichen Genossenschaft
Stiftungen entstanden, oder eine be-

stimmte kirchliche Genossenschaft als
solche etwas erworben, verliert der
aus derselben Tretende selbstverständlich
auch allen Anspruch ans fernere Mit-
benntzung der betreffenden Kirchengüter.
Daraus folgt, daß wenn selbst die M ehr-
he it einer Kirchgemcinde von der rö-
mischen Kirche sich lossagt, sie nicht,
wie dies unter dem staatlichen Schutze
in den Kantonen Zürich, Äargan nnd
Solothurn geschehen, ohne Ncchtsver-
letzung sich der Kirchen nnd Kirchen-
güter bemächtigen kann, die nach ihrer
ursprünglichen Bestimmung dem römisch-
katholischen Cultus zu dienen hatten.

3) Aus gleichem Grunde muß das
Vorgehen der Regierungen von Aargau
und Solothurn verwerflich erscheinen,
der von der römisch-katholischen Kirche
abgefallenen Minderheit einer Kirch-
gemeinde die Mitbenutzung der für die
römisch-katholische Genossenschaft erstell-
ten Kirche und der dazu gehörigen, zum
Gottesdienste erforderlichen Gegenstände,
zuzusprechen.

4) Außer noch durch manch' Anderes
mußten dann die Schweizerkatholiken
auch durch die „Entsetzung" des
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Hochwst. Bischofs Lackat von Basel
und durch die „V e r b a u u u u g " des

Hochwst, Bischofs M er m ill od von
Genfans der schweizerischen Eidgenossen-
schaft in ihren consessivnellen Rechten
sich anf's Schwerste verletzt fühlein

5) Die bekannte jüngste Unthat end-

lieh in Chêne-Bourg, Kts. Genf, wo
eine rohe Staatsgewalt den katholischen
Gottesdienst durch Polizeidiener stören
und an das, was dem Katholiken als
das Heiligste gilt, Hand anlegen ließ,
konnte nicht verfehlen, in den Herzen
der Katholiken mit dem tiefsten Schmerze
anch die höchste Entrüstung zn erwecke».

In Anbetracht aller dieser Umstände
beschließt die Versammlung:

I. Gegen die Vergewaltigung, welcher
die katholische Kirche in der Schweiz
unterworfen ist, vor Gott und al
ler Welt aufs feierlichste zu
p r o t e st i rcn, resp, den Protesten der

Glaubensgenossen in den andern Kan-
Ionen sich anzuschließen;

II, zu erklären, daß die Schweizer-
katholiken so lange außer dem
Schutz der Artikel 49 und öl)
der schweizerischen Bundes-
v e r f a s s u n g s i ch gestellt er-
achten müssen, als das gegen sie

verübte Unrecht nicht möglichst gutge-
macht, beziehungsweise die Verübnng
ähnlichen Unrechtes für die Zukunft
nicht verhindert würde;

IU. Den Vorstand der heutigen Ver-
sammlung zu beauftragen, in einer an-
gemessenen Zuschrift an den hohen Bnn-
desrath den Gefühlen und Wünschen
der Versammlung Ausdruck zu ver-
leihen.

Wir hegen die Hoffnung, daß die

Katholiken der Schweiz cinmüthig zu

dieser Auffassung stehen und so die

Angelegenheit einer einzelnen kleinern

Neligionsgcnossenschaft zur gemeinsamen

Sache machen.

Vergessen wir auch nicht der ach-

tungswerthcn Stimmen von protestan-

tischer und sog, liberaler Seite: der

Lansanner Zeitung, der Frankfurter

Zeitnng, der allg, Schweizer Zeitung

(Nr, 116, aus dem Thurgan) und der

Soloih. Zeitnng Nr, 129, dem Organ
der „Unabhängigen". Selbstverständlich

können wir nicht mit all' ihren Ansich-

ten über die Sache zusammengehen;

immerhin aber anerkennen sie die Noth-

wendigkcit, das schwere Unrecht an den

Katholiken gut zu machen und gerech-

tere Normen für deren kirchliche Vcr-

Hältnisse aufzustellen.

Wie traurig stehen diesen ehrenhaften

Kundgebungen auch von freisinniger
Seite die servilen Organe des Cultur-

kampfcs gegenüber! Erst jetzt, wohl 5

Wochen nach der Frevelthat in Chêne

bringt der Genevois einen Bericht dar-

über, stellt darin die Hausdurchsuchung
bei Pfarrer Dcletraz als ganz ruhig
und geordnet dar, faselt dabei von wie-

derholten Kindstansen gegen den Willen
der Ellern von gefundenen Flinten
u. dgl, und hat die Unverschämtheit, die

empörenden Vorgänge in der Nothkirche,
die Erbrechnng des Tabernakels durch
den Schlosser Gasdorf, die Wegnahme
der hl, Gefässe abznlängnen. Wie, Abbe

Fontaine meldet mit Unterzeichnung

seines Namens diese Vorgänge dem

Courrier de Geneve, und mußte dabei

gewärtigen, daß er für jede falsche An
gäbe augenblicklich gepackt werde, und

die Organe der Gewalt schweigen und

A. Fontaine wird von keiner Seite an-

gegriffen? Und Heridier selbst sagt nach

dem Journal de Geneve in seiner An-
rede an die „große" Versammlung des

Genfer Volkes: daß sie in die Kapelle

gegangen, um eine vermuthlich gestohlene

Monstranz da zu suchen; daß zufällig
ein Cult da gehalten wurde, was sie

aber natürlich nicht abgehalten habe, die

Durchsuchung fortzusetzen, „Die Mon-
stranz war da, man hat sie genommen;
es war eine Hostie darin, le lxni Dien
on pei'8onno; der römische Pfarrer
hat diese Materie genominen und

in ein Handtüchlein gelegt. ihm ist
kein Leid begegnet," Dieser Bericht
eines protestantischen Blattes wird eben-

falls nicht widerlegt, und nun wagt man

es, jene freche Verletzung des Heiligsten
unserer Religion einfach wcgznlängnen,

„Basler Nachrichten", „Bund" n, a.

drucken das Zeug nach; der miserable

„Landbote" von Solothurn widmet der

Nabulisterei und feigen Ablängnnng eine

ganze Seite seines Blattes, «rVsso? clo

tzln^uos!» Die Zeit ist vorüber, wo die

Faseleien eines Carteret und Heridier,
eines Tenscher und Bodenheimer, eines

Keller, Vigier und Brosi über die „Ein-
griffe der Kirche in das Gebiet des

Staates" Glauben finden.

Aus kleinen Veranlassungen läßt die

göttliche Vorsehung oft große Dinge
entstehen. Die Schandthat der Genfer
in der winzig kleinen Nothkapelle zu

Chêne hat eine große Bewegung hervor-

gerufen, den lang unterdrückten Miß-

mnth über zahllose und noch ärgere

Frevel zum Ausbrnch gebracht. Es wird

Sache des katholischen Schwcizervolkes

sein, daß das Feuer einer edlen Begei-

sterung für seine heilige Sache nicht

in sich selbst zusammen sinke. Die
radikale Lügenspritze wird es nicht zn

löschen vermögen.

Ans den Kantonen.
Solothurn, Die Solothnrner Zei-

tnng druckt einen Brief des N.-R. und

Erziehungsdirektor Brosi an Ammann
und Gcmcinderath von Grenchen, 91.

69, April d. I, ab, worin derselbe für
Mitbenutzung der Pfarrkirche daselbst

durch die Altkatholikcn spricht, und worin
unter anderm auch die Lüge wiederholt

wird, daß an „vielen" andern Orten
in der nämlichen Kirche altkatholischer

und römisch-katholischer Gottesdienst ge-

halten werde, ohne daß für die eine

oder die andere Partei jene Kirchen ent-

weiht wären, und daß andere Regie-

rungen, z. B. die aarganische, in t o-

lerantcr Weise den Allkatholiken

auch katholische Kirchen eröffnet hätten,

— ölünl nàiiruri!
Ein merkwürdiger Entscheid wurde

vor dem letzten Kantonsrathe Pnnkto

obligatorischen Religionsunterrichts ge-

fällt. Ein katholischer Mann, Johann

Heri von Niedcrgcrlafingen, hatte seinen

Knaben nicht mehr in den Religions-
unterricht des Lehreis Troxler, eines

geborneu Lnzerners, schicken wollen,
weil er zu der religiösen Auffassung

desselben kein Vertrauen hatte. Die
andern Unterrichtsstunden mußte der

Knabe pünktlich besuchen. So oft er

aber in der Religionsstundc nicht er-

schien, wurde ihm der ganze halbe Tag
als Schulversäumniß angerechnet und

der Vater deßhalb vom Friedensrichter

gebüßt. Diese Geldstrafen beliefen sich

nach und nach bis auf Fr. 93. 29.

Aus Unkenntnis) versäumte er, nach

Gesetz die Cassation des friedensrichter-

lichen Urtheils inner 3 Tagen zu ver-

langen. Sein Gesuch bei dem Regie-

rungsrath um Nicht-Vollzug jener

Strafnrtheile ward abgewiesen. Er
wandte sich mit einer Beschwerde an

den Kantonsrath und begründete die-

selbe mit Art. 49, 2 und 3 der Bnn-

desverfassung. Allein die Petitions-

kommission des Kantvnsrathes trug ans

„Nicht-Erheblichkeit" an, und die be-

kannte „Sammlung" stimmte bei, mit

einigen wenigen Ausnahmen, Die

Sache wird weiter gezogen werden und

verdient es au ch.

Luz-rn. Sie baben sich wieder ein-

mal gezeigt, die Ritter des Rechtes und

die Feilide der geistlichen Erbichleickerci

welche bei allen Anlässen „Gnrv, Ken-

rik, Düret" schreien, dabei aber dem

Kirchendiebstahl on pro? das Wort re-

den. Wurde da wieder eine Schauder-

mähr aufgetischt von dem allvcrschlin-

genden „Magen der Kirche", dies Mal
ans Münster, wie vorher ans Blatten,
als wie so ein Chorherr seine Erben

um das Vermögen und den Staat um

seine Gebühren gebracht und diverse

geistliche Herren (früher sehr beliebte

und gefeierte Persönlichkeiten) dazu ge-

holfen hätten. Und was ist es jetzt?

Ein wohtthätiges Vermächtniß des Chor-

Herrn Alois Tschopp selig zur Unter-

stütznng von jungen Leuten, welche sich

dem Handwerk, der Kunst oder der

Wissenschaft widmen, oder sich in einer

Bezirks- oder Realschule oder in einem

Lehrerseminar weiter ausbilden, oder in

einen Orden der römiscb-kathol. Kirche

eintreten wollen — in Form Rechtens

der löbl, Stift Münster zur Verwaltung
und Ausführung übergeben und von

derselben angenommen, also ein Denk-

mal edelster Wohlthätigkeit, in die rech-

ten Hände gelegt. Schreit jetzt, ihr
Helfershelfer jeder gegen die Kirche bc-

gangenen Schlechtigkeit!

Bern. Der traurige „National-
bischof" Herzog hätte es kaum irgend-

wo schlechter treffen können mit Errich-

tnng seines Bischossitzes, als in der

Bundesstadt. Der arme Mann bekommt

Schläge Klaps ans Klaps, harte, bittere

Schläge, und doch sind die herbsten und

bittersten noch nicht gefallen, sind aber

im Anzüge. Das liberale Frankreich

gibt nicht nur der katholischen Kirche

vor der neuen anncrirten altkatholischen

die Ehre, sondern gewährt ihr sogar

materielle Unterstützung trotz der De-

nuntiation im Leiborgan des Bischofs.

Das erzradikale Italien, die Feindin des

Papstthums, läßt in der katholischen



nicht annexirten, altkatholisirten Kirche

für seinen verstorbenen König Seelen-

messen lesen. Ja sogar das enltnr-

kämpferische Deutschland, die Heimath
der nationalbischöflichcn Würde Herzogs

geht in die katholische Kirche, nicht in
die herzoglich annexirtc alikatholische,

mein es einen katholischen religiösen
Akt vollbringen will. Welche Schmach

für einen Nationalbischof liegt in einem

solchen Akte! Armer „Nationalbischof",
wärest dn lieber der bescheidene, dcmü-

thige Thcologieprofcssor von Lnzern ge-

blieben, statt dich zum Stürmer gegen

die katholische Kirche verführen zn lassen!

Solche Hiebe, die weiter hineindringen,
als in Fleisch und Gebein, wären dir
fremd geblieben!

^ „Ei,, Geistlicher kann keine

Kind r erziehen'" sagte einst der vcr-
storbenc Pfarrer Band von Bern.

Diese Worte des ehrwürdigen Prie-
stcrs, in welchen eine gewisse Bitterkeit
und Traurigkeit lag, fiel uns ans und

wir verstanden deren Sinn nicht klar.

Heute begreifen wir den wahren Sinn
und auch, was dem edlen Greise diese

traurige, bittere Anklage erpreßte. Herr
Pfarrer Band hat einen Schwcstersohn

erzogen. Es ist derselbe, der kürzlich
in einer öffentlichen Ncde das Aller
heiligste, was die Katholiken besitzen,

auf gotteslästerliche Weise im Munde

führte, nachdem er kurz vorher dasselbe

auf die gemeinste Weise entehren ließ.
Es ist derselbe, der seinen greisen Seel-

sorger, der ihn unterrichtet und in's
Christenthum eingeführt halte, wie einen

gemeinen Verbrecher in's Gefängniß
werfen ließ. Es ist derselbe, der, ob-

gleich in der katholischen Religion ge

boren und erzogen, bei derselben Gele-

genheit die größte Unwissenheit in reli-
giösen Dingen an den Tag gelegt hat.

Es ist derselbe, der sich nicht schämte,

die enorme Lüge ansznsprechen, der be-

stohlene Pfarrer sei im Besitze fremden

Eigenthums im Werthe von 40,000
Fr. gewesen.

Wer muß da dem bittern Aussprnche

des verstorbenen Pfarrers Band nicht

vollständig beistimmen, wenigstens in
diesem gegebenen Falle; was würde der-

selbe erst heute sagen, wenn er die

Früchte „dieser Kindererziehung" in
ihrer Reife sähe!

Aus dem Iurn. Die so glänzend

abgefahrene Bcrncrrcgierung benützt noch

die letzten Stunden ihrer für immer

untergehenden Sonne, um ihre auf der

Schnellbleiche fabricirtc Waare unter

Dach zu bringen, ohne daß die Gemein-

den ein Wort dazu sagen können. So
wurde Cesard in Charmoille, Mahon in

Damphrenx installirt und der letzte der

herzoglich Geweihten soll als Nachfolger

der berüchtigten Nandot, Camerle, L'Hou-
inard ebenfalls Brod und Obdach er-

halten. So fährt die sinkende Regie-

rung bis auf den letzten Augenblick fort,

ihr eigenes Kcsctzesfabrikat in Stücke

zn reißen und die Katholiken zu miß-

handeln. Doch ist zn hoffen, dieses löb-

liche Trio werde nicht lange die Früchte

seines Abfalls genießen! Wir empfehlen

ihnen, sowie den hochgelehrten Herren

an der kaltkatholischen Fakultät in Bern,
Meditationen über die „Bärcntalpcn"
anzustellen.

St. Güllen. Vorletzte Woche war auch

Examen in der Erziehungsanstalt „St.
Jddaheim", wo dato 39 Kinder unter-

gebracht und von denen 20 schulpflich-

tig sind.

In Rücksicht darauf, daß diese Kin-
der vorher meist vernachlässigt waren
und mangelhaften und unregelmäßigen

Schulunterricht genosseu hatten, mußten
die Leistungen überraschen, besonders in
der sichern und frischen Lehrmethode,

die ebenso lebendige Antworten bedingt.

Aus der Schule selbst spürt man gar
keinen zugenähten konfessionellen Cha-

rakter heraus, wohl aber Ordnungssinn
und Fleiß.

Die Anstalt unterhält auch eine Ar-
beits- und Fortbildungs-Schule für
Mädchen der Umgebung. Macht's nach!

In St. Jddaheim wirken bekanntlich

Lchrschwcstern.

Schwyz. Im Mutterhaus zu In-
genbohl machten am 1. Mai 51

Schwestern Profeß und 38 Candidatin-

neu wurden eingekleidet. Die Ansprache

vor dem Vs IN»m hielt ein badischer

Geistlicher, Herr Kaplan Werber in
Radolfzell, dessen eine Schwester selbst

das hl. Kleid empfing. Es war eine

erhebende von bis Hüll Uhr dau-

ernde Feier. Mitten in eiuer-Welt voll

Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des

Lebens sind diese Bräute Christi mit

ihren Gelübden der Armuth, der Keusch-

heit und des Gehorsams eine liebliche

Oase. Es ist wohl keine Anstalt in

kurzer Zeit so populär geworden, als

Jngenbohl, eine Stiftung des christlichen

Sozialisten, des berühmten Pater Theo-

dosins Florentini. Sie zählt jetzt 800

Profeßschwestern und mit den Novizen
und Candidatinnen über 1000. Ihre
segensreiche Wirksamkeit ans dem Gebiete

der Schule, der Industrie und der

Krankenpflege entfaltet sie in den Kan-
tonen Schweiz, Unterwalden, Lnzern, St.
Gallen (neuerdings sogar im Kantons-

spital) Thurgan, Aargan, Appenzell,

Glarns, Solothnr», Wallis, Freiburg,
Zug, Granbündcn, Schaffhausen und

Zürich, sodann im Großherzogthnm

Baden, in Hohcnzoller», Tyrol, Ober-

österreich, Böhmen, Slavonien, Steier-

mark, Mähreit und in Rom. Trotzdem

der Zugang sehr groß ist, kann die

Frau Mutter nicht allen Wünschen ge-

nügen. Auch das Pensionat Jngenbohl,
eine Anstalt zur Erziehung und Aus-

bildung schulentlassener Mädchen der

bürgerlichen Stände erfreut sich einer

guten Frequenz und leistet Treffliches.

In der Anstalt selbst wird eine neue

Kirche gebaut uud ein neues Oekonomie-

gcbände. Die Waisenanstalt „Paradies",
etwa 10 Minuten vom Kloster gegen
den See, ist unter trefflicher Leitung,
und ebenso gedeiht die vom Mutterhaus
gegründete Buchdruckern und Buchbin-
derei. (Ostschw.)

Freiburg. Das Comite der Wall-
fahrten will auf das Fest des sel. Pater
Canisius, den 3. Juni, eine allgemeine

Wallfahrt an das Grab dieses Seligen
ins Leben rufen. Zugleich soll an die-

sein Tage das 700jährige Gründungs-
fest der Stadt Freiburg begangen wer-
den. Dieser Anlaß soll auch benutzt

werden, um neuerdings gegen die him-
melschreienden Ungerechtigkeiten zu pro-
testiren, welche besonders in neuester

Zeit gegen die katholische Kirche in der

Schweiz verübt werden. Der Hochwst.

Herr Bischof gibt zu diesem Vorhaben

seine Zustimmung und seinen Segen.

K Aus und von Rom (v. 20).
S. Gn. Bischof Lachat von Ba-
s e l wollte bereits vor. einigen Tagen

die ewige Stadt verlassen; allein Snc.

Heiligkeit Papst Leo XIII. hat ihn auf

Samstags zu einer neuen Audienz be-

rufen, und so mußte die Abreise wieder

verschoben werden. Es ist nun ein Jahr
verflossen, seitdem der Bischof von Basel

mit seinen Landslenten die Wallfahrt
in der römischen Kirche machte und in

Verbindung mit den HH. Bischöfen von

Freiburg, Genf und St. Moriz dieselben

zur feierlichen Audienz dem hl. Vater

Pins IX. vorstellte, und nun hat der-

selbe erilirte Bischof die Auszeichnung

und den Trost, das Anniversarium dieser

Pilgerschaft abermals in Rom selbst

unter dem Pontifikat des ihm wohl-
wollenden Leo XIII. zn begehen.

P. Leo XIII. hat nach dem Beispiele

einiger seiner Vorgänger eine aus den

Cardinälen Bilio, Panebianco, Ferrieri,
Franchi und Gianelli bestehende Com-

mission ernannt, welche mit der Aufgabe

betraut ist, eine Sammlung von Notizen
über solcke hervorragendere Geistliche zu

veranstalten, die »ach Auswahl zu B i-

schöfeu in Italien ernannt wer-
den können. — Wenn der hl. Stuhl
bezüglich der Bischofswahlen auch außer-

halb Italien freiere Hand hätte und

sich die Staatsregierungen weniger in
dieselbe mischten, so würden manche

Differenzen zwischen Kirche und Staat
leichter ausgeglichen werden können, und

die Regierungen und Völker würden sich

glücklicher dabei befinden.

Der schweizerisch Bundes-
rath kann an dem Sultan sehen,

in welchen Formen selbst die Türken

sich vor dem hl. Vater zn benehmen

wissen und daraus lernen, wie sich Chri-

sten, welche an der Spitze der Civili-
sation stehen wollen, benehmen sollen.

Der Sultan hat einen außerordentlichen

Gesandten nach Rom gesandt, um den

hl. Vater zu beglückwünschen. Bedros

Effendi wurde am 15. im Vatikan feier-

lich empfangen und versicherte Leo XIII.
der wohlwollenden Gesinnungen des Sul-
tans für seine katholischen Unterthanen.

In seiner Antwort ans die Ansprache

des türkischen Abgesandten dankte der

Papst für die im Namen des Sultans
ausgedrückten Gesinnungen, wünschte dem
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Sultan Wohlsei», dankte demselben für
den Schutz, den er den Freiheiten der

Katholiken in der Türkei angedeihen

lasse, und sprach die Hoffnung aus,

dieser Schutz werde aufrecht erhalten

und zum Wohle des Reiches erhöht

werden. Bedros Effendi hatte hierauf
eine Privatandienz bei Sr. Heiligkeit.

Später stattete derselbe dem Cardinal-

Staatssekretär Franchi einen Besuch ab.

Der Papst verlieh Bedros das Groß-

kreuz des Gregorordens.

Die Hitze ist in Rom bereits drückend.

P. Leo Xlll. arbeitet jetzt schon in den

frühesten Morgenstunden und begibt sich

seit mehreren Tagen um 5'/s Uhr in
der Frühe in die Kapelle, welche sich im

großen vatikanischen Garten befindet und

über die ich ihnen schon gemeldet habe,

um daselbst die hl. Messe zu lesen.

Der h. Vater wird, wie aus glaub-

würdiger Quelle verlautet, den Priester

Cnrei in Privatandienz empfangen.

Zuvor hat der Erjesnit freilich noch

zwei Bedingungen zu erfüllen. Wie be-

rests gemeldet, soll er sich zuerst auf

einige Zeit in die Einsamkeit zurück-

ziehen; sodann wird er ans Verlangen
des Papstes an den Jesuitengeneral
einen Brief richten, in dem er den Pa-
ter Beckx, sowie die ganze Gesellschaft

Jesu um Verzeihung bittet. Daß dem

Jesuitenorden diese Genugthuung seitens

seines frühereu Mitgliedes gebührt, liegt

auf der Hand. Dadurch wird die Aus-

söhnung Curci's mit der Kirche eine

vollständige werden.

Cnreis Netraktation ist übrigens keine

vereinzelte Erscheinung. Andere Ver-

irrte sind im Begriffe, unter dem mil-
den Pontifikat Leo XIII. ihre Aussöh-

nung mit dem apostolischen Stuhle zu

bewerkstelligen. So hatte sich der Ka

theder dieser Tage über den Rücktritt

eines andern gelehrten Mannes in den

Schooß der Kirche zu erfreuen. Der

Professor der Chemie an der

hiesigen Universität, Dr. Volpicelli,
der schon nuter der päpstlichen Regie-

rung auf diesem Katheder saß, war

nämlich vor einigen Jahren zu der Döl-

linger'schen Lehre übergetreten. Vor

einigen Tagen hat er vor zwei kompe-

tenten Zeugen seine Netraktation unter-

schrieben. Damit hat er dieser Irrlehre
feierlich entsagt und zugleich Alles, was

er gegen die katholische Kirche gesprochen

und geschrieben, widerrufen.

Es wird die Leser dieser Blätter in-

teresjiren zu vernehmen, daß in Rom

die bei verschiedenen Anlässen früher

erschienenen Hirtenbriefe des gegenwär-

tigen hl. Vaters in einer approbirten

Sammlung demnächst erscheinen werden.

Auch sind nun approbirte Photographien

Papst Leo Xlll. sowohl von römischen

als ausländischen Künstlern ersten Rangs

in verschiedenen Grützen erhältlich.

P. Leo XIII. nimmt an den katho-

lischen Vereinen besonders Interesse.

So hat er an den Baron D'Ondes-
Reggio, welcher sich an der Thätig-
keit der katholischen Vereine in hervor-

ragender Weise betheiligt und als Präsi-
deut der letzten Katholikenversammlung

Italiens zu Bergamo fnngirte, ein sehr

huldvolles Schreiben richten lassen, in

welchem er dein verdienstvolleil Manne

seinen Dank für die Uebersendnng der

Reden ausspricht, die der Baron auf
der genannten Versammlung gehalten

hat. —
Wie wir aus guter Quelle vernehmen,

hat S. Hl. Leo Xlll. beschlossen, der

Geistlichkeit der Stadt Rom mitzntheilen,

daß er deren Theilnahme an den näch-

sten bevorstehenden Gemeinde-Wahlen

wünsche. Was hingegen die von libe-

ralec Seite verbreiteten Nachrichteil über

das nächste Eonsistorium betreffen, so

enthalteil wir uns vor der Hand einer

Aeußerung. Die liberalen Angaben

lauten: „Wie es heißt, wird der Papst

zu dem nächsten Eonsistorium, das im

Laufe des Monat Juni abgehalten wer-

den soll, die Nuntien von Wien, Paris,
Madrid und Lissabon »ach Rom berufen,

nnd siezn Kardinälen ernennen."

Die Abhaltung eines Consistoriums zu

der augcgebeneu Zeit dürfte zu erwarten

sein; alles Uebrige ist, wenigstens für
nils, noch ungewiß. — Für die Lach-

muskelu ist die Ente der liberalen Presse

bestimmt, daß mehrere bereits angemel-

dete Pilgerzüge aus fremden Ländern

rückgängig geworden seien, weil

P. Leo Xlll. von denselben keine „po-
Mischen" Adressen entgegennehmen wollte.

Unter diesen Pilgerzügeu sei auch ein

preußischer gewesen. Unzweifelhaft
ineint man den Pilgerzug, welcher in
diesen Tagen unter Führung des Frei-

Herrn v. Loö von München abgeht. Obi-

ges ist nun die beste Antwort auf die

„liberalen" Erfindungen, welche nur den

Zweck haben, die Katholiken von der

Theilnahme an Pilgerzügeu nach Rom

abzuhalten und die Lage falsch dar;»-
stellen.

Im Vatikan hat ein Beispiel edlen

Sinnes von Seite anglikanischer Pro-
fessoren hohe Aufmerksamkeit gefunden.

Die Universität Oxfort hat näm-

lieh soeben sich selbst geehrt indem sie

in ungewöhnlicher Weise den New-

man auszeichnete, den berühmten Ge-

lehrten, der vor fünfnnddreitzig Jahren
seine hervorragende Stellung als dorti-

ger Professor verließ, um seine Irr-
thümer abzuschwören und in den Schooß

der katholischen Kirche zurückzukehren.

Sie hat sich geehrt, indem sie ihm den

Titel Ehrenmitglied verlieh, den der gc-

lehrte Oratorianer dankbar annahm.

In den jüngsten Tagen betrat U. New-

man wieder die Hallen jenes großen

Sammelplatzes für Wissenschaft und

Literatur, die er seit seiner denkwürdigen

Conversion nicht mehr gesehen hatte.

In der Vorhalle der Universität wurde

er mit Liebe und Verehrung empfangen

von den sämmtlichen Professoren und

den versammelten Mitgliedern (Fellows),
und am folgenden Tage hatte er eine

Besprechung mit dem berühmten Dr.
Pusey, von dem der hochselige Pius IX.
treffend sagte, er mache es wie die

Glocken, welche die Menschen auffordern

in den Tempel einzutreten, während sie

selber außen bleiben. Die beiden alten

Freunde sprachen lange miteinander.

Möchte die lange gehoffte und ersehnte

Conversion des Dr. Pnsey das Ergeb-

niß dieser Zusammenkunst sein!

Ans Italien ist wenigstens das Er-
freuliche zn berichten, daß die r eli -

g i o n s l o s e S ch u le hier selbst staat-

lich verworfeil wurde. Viele Familien«

Väter aus Genua haben gegen einen,

die obligatorische Ertheilung deS Reli-

gionsnntcrrichtes in den Elementar-

schulen aufhebenden Beschluß des dor-

tigen Gemeinderathes beim Staatsrath
Rekurs ergriffen. Der Staatsrath hat

erklärt, daß der in Rede stehende Be-

schlich gesetzwidrig ist. Hierdurch wird

dem Vorgehen der radikalen Gemeinde-

räthe auch anderer Städte ein Riegel
vorgeschoben.

Der wichtige, zutreffende Anssprnch
des d e uts ch eu Kaisers nach dem

Attentat an seine Minister: „Es ist die

Aufgabe der Negierung, dafür zu wir-
ken, daß die revolutionären Elemente

nicht die Oberhand gewinnen; insbe

sondere kommt es darauf an, daß dem

Volke nicht die Religion' verlo-

ren gehe", wurde im Vatikan vorge-
merkt. Möge es hierzu nicht zu spät

sein!

Personal-Chronik.

L uz er ». Von dem löbl. Stift im Hof

zu Luzern wurde Hochw. Hr. Ia k o b H ü s-

ler, Pfarrer in Doppleschwand, zum Leut-

Priester in S e m p a ch, - vo» der Pfarrge-

mcinde I u w i l Hochw. Hr. V o n w yI vo»

Eninie» z» ihre», Kaplan gewählt.

A a r g a ». Hochw. Hr. Prof. Brä » dli
ist in M eIli n g e n provisorisch zum Kaplan

erwählt, die Hochw. Herrn Pfarrer T h c o ph.

Fischer iu Bünzen und X a v. Bür gi in

Herznach fast einstimmig wieder bestätigt wor-

de». Hochw. Hr. Peter Wildi hat die Stelle

in Wohlen nicht angenommen; er wird nach

Basel übersiedeln und von dort aus den röm.-

kathol. Gottesdienst in Nheinfelden versehen.

St. Gallen. Die katholischen Kirchge-

rossen vo» Degersheim wählten den

Hochw. Hrn. August Oswald, Kaplan

in SarganS, einstimmig zu ihrem Pfarrer.

W. Zîritschgi. Sine Hîuudreise
durch Italien. Tarnen. I. Müller'-
sche Buchdruckern. Preis I Fr. 20 Ct.

Im Frühlinge 1877 machten zwei

Priester und zwei Laien aus Obwalden
eine Reise nach Rom nnd nach Italien
überhaupt. Die hiebei gemachten Er-
lebnisse schilderte Hochw. Hr. Pfarrvikar
M. Briischgi im „Obwalducr Volks-

freund", dessen Redaktor er ist. Nun
sind diese Schilderungen unter obigem

Titel auch eigens erschienen. Der Ver-

fasser will weder eine Reiseauleituug,

noch gelehrte Reflexionen geben, sondern

einfach erzählen, was die genannten Nei-
senden gesehen und erlebt haben. Er
thut das iil durchaus anziehender nnd

volksthümlicher Weise, oft mit edlem,

ungezwungenem Humor. Das Schrift-
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cheu kann darum Jedermann als eine

lehrreiche Unterhaltnngsleklnre bestens

empfehlen werden. Solche, welche Jta-
lien bereisen wollen, werden darin manche

willkommene Winke finden, die sie in
Reisehandbüchern vergebens suchen wür-
den; denjenigen aber, welche eine solche

Reise nicht machen können, gibt das

Büchlein eine gedrängte, klare Darstel-
lung desjenigen, was Rom und Italien
dem Katholiken so anziehend macht. Es
eignet sich insbesondere auch für das

Volk, das zweifelsohne an demselben Ge-

fallen finden wird. Wir möchten es

deshalb besonders zur Anschaffung für
katholische Volks, und Jngendbibliotheken
empfehlen.

Vom Dilchcrtische.

Wir machen unsere Leser auf salzende klei-

nere Schriften und Broschüren ansmerksam,

welche theils zum Studium, theils zur Er-

bauunz, theils zur Erholuuz dienen, und die

durch ihren Inhalt sich empfehlen.

1) Die Hckurt Jesu, ein Singspiel in drei

Alten rvu H. Hüberle (mit einer Mnsikbci-

laze). Der V-rsasser hat sich zur Ausgabe ge-

stellt, sowohl den dramatrschen, wie musikali-

scheu Theil möglichst einsach zu halten, um so

die Aufführung bei nur einigermaßen geeig-

neten Kreisten möglich zu machen. Es wird

in demselben die We'.hnachlsgcschichte in dra-

malischer Weise zur Darstellung gebracht und

dürste solches gewiß nicht versehlen, besonders

in den lyrisch gehaltenen GesangSparthien,

das Gemüth des Hörers anzuregen und manche

liebe Erinnerung aus der Jugend wach zu

rufen, (Weinheim Akermann.)

2) Die Erscheinungen und Keilungen in

Warpingen von W. Cramer, nach neuen per-

sönlichen Erkundigungen vervollständigte viert e

Auflagt. (Würzburg Wörl.)

8) War Tarker -in gültig geweihter Wi-

schos? Eirr Beitrag zur Lösung der Frage

über die Gültigkeit der anglikanischen Weihnn-

gen, von Dr. M. Bender, Prosessor an der

neugegründeten katholischen Universität in

London. Die Antwort lautet verneinend.

(Würzburg Wörl.)

4) Kirchengesänge sür das christliche Volk,

zum Gebrauche sür das Volk während der

hl. Messe, mit Noten im L-k'-Schlüssel,

cvnrponirt und herausgegeben durch P ü r-

stinger, mit Genehmigung des Bischofs

von Linz. (Linz Marien-Anstalt.)

5) Staatlicher Religionsunterricht in der

Volksschule von PH. F. Z, Schulte, Psarrcr

in Envite, mit Beifügung einiger Aktenstücke.

Der Verfasser will in der Schule Religions-

unterricht, aber im Austrage und unter Lei-

tung der Kirche und nicht des Staats. Auch

in der Schweiz sehr zeitgemäß. (Würzburg

Wörl.)

6) Linige Irrthümer bezüglich der sozialen

und religiöse» Iirage, besprochen auf der 25teu

Generalversammlung der Katholiken Deutsch-

lands zu Würzburg, von Dr. Mousang.

(Würzburg Wörl.)

7) Die Selbjimordinanie in der Hegenwart,

von L. Friedlirb. Statistisches über die Zu.

»ahme der Selbstmorde, Quelle, Ursachen fund

Folgen derselben, mit Berücksichtigung der

coufessionellen Verhältnisse. zWürzburg Wörl.)

8) Die Verfälschung der ^Lebensrnittel, von

dem gleichen Versasser. ;Würzburg Wörl.)

9) Köflichkeits- und Unstnuds leiste für

Feiertags-, Fortbildungs-, Präparandcn und

Lateinschulen, sowie sür Erwachsene zum Selbst-

unterrichte, von C. F. Burgatz. Wenn dieses

Büchlein in der Kirchenzeftnng empfohlen

wird, so dars hier die stereotype Phrase, daß

dasselbe einem Bedürfnisse unserer Zeit bc-

gegne, nicht angewendet werden, man könnte

dieß oeuten, als fehle es hie und da in stu-

dircnden und praktizireudeu geistlichen Kreisen

an Höflichkeit und Anstand. Also nicht deß-

wegens, sondern nur damit Jedermann sich

noch besser belehren kann, worin der An-

stand besteht und wie die Höflichkeit sich be-

wegt, machen wir auf dieses nützliche Buch

ausmerksam. Ein höfliches Wort findet überall

ein gefälliges Ort. Das bayerische Cultus-

Ministerium hat die Anschaffung dieses Büch-

leins empfohlen, und dasselbe hat auch be-

reits die dritte Auflage erlebt, ein Beweis,

daß man auch außer der Schweiz findet, es

sei nicht überflüssig, »och höflicher und anstän-

diger zu werden. (Kempten Kösel.)

Lehrlingspatronat.

Neu angemeldete
1) Meister, die Lehrlinge

suchen:
1 Schlosser; 1 Kleidermacher; 2 Wagner;

1 Flaschner; 3 Küfer; 1 Buchbinder
mit Handlung; 2 Näherinnen; 1

Schmid; mehrere Schneider.

2)Meisterschaften, die zuver-
lässige Arbeiter suchen:
1. Brod- und Zuckerbäcker; 1 Kleiderma-

cher; 1 Schreiner; 1 Wagner; 1

Landwirth einen Knaben.

3) Lehrlinge, dieMeisterschaf-
ten suchen:
3 zu Brod- und Zuckerbäckern; 1 zu

einem Schneider; 1 zu einem Sattler;

1 zu einem Bildhauer; mehrere Mäd-
cheu zur Erlernung der HauSgeschäfte.

4) Gesellen und D i e u st b o-

ten, d i e M e i st e r s ch a f t e n s uch e it;
l Spengler; 1 Schreiner; 1 Modistin;

1 Zimmermädchen; 1 Modistin in ein

Modengeschäst; 1 Näherin zu einer

Kleidermacherin zur weiicrn Arrsbil-
dung; mehrere Mägde und Haushalte-
rinnen.
Wpl, den 22. Mai 1878.

I. S ch o ch, Prof. in Wyl,
(St. Gallen).

Vorêûglià'si

Mittel gegen Hliedsucht
und äußere UerkiMuugen,

seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige,
daö bei richtiger Anwendung leichte.Gliedsucht
augenblicklich, eine hartnäckige, lange auge-
standene, bei Gebrauch mindestens einer Doppel-
dosis inner 4 bis 8 Tagen heilt.

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und
Verpackung Fr. 1. bv, einer Doppeldosis Fr. ll.
— Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
beim Eigenthümer 17"

Balth. Ämstaldeu, Tarnen, Obwaldeu.

Mà-àumeàll- unä Pummenten-Mmllung

von

A. Köchle-Sequin
ill Solothurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffe»,
für alle kirchlichen Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat, ZjZ
in stylgerechter Ausführung nach kirchlicher Vorschrift in gothischen
und gewöhnlichen Formen. In Spitzen große Auswahl. In Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JnOrnamenten, was für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und Trauer Anlässe in Auswahl.

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt, in Paramcnten
und Ornamenten. So können auch Fourniture» jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

Obiger.

AMD

Für den Monat Juni
Im Verlage von Franz Kirchheim in Main; sind erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Angelus, r. Maria von Undine, Priester des Capuzinerordenö, Neun-
tägige Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Nach dem Italienischen.
Min.-Ansg. 75 Ct.

Blot, r. 8. 4., Der Monat zum Herzen Jesu in Todesangst. Uebersetzt von

I. B. Kemps, kl. 8. geh. 95 Ct.

Voylesve I'. Martin, 8. R, Die Andacht zum Herzen Jesu in Todesangst
und zum mitleidendeu Herzen Mariä für alle Sterbenden und Betrübten. Ins
Deutsche übertragen von I. B. Kemps. 8. geh. 6') Ct.

Deham, A., 8. R, Das heiligste Herz Jesu. Der christlichen Jugend zur
Verehrung vorgestellt. Aus dem Französischen, kl. 8. geh. Preis 40 Ct.

Bei Bezug von 25 Exemplaren à 25 Ct. netto.

Franco, S., 8. R, Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für Verehrer
des heiligsten Herzens Jesu. Uebersetzt von P. v. Fugger-Glött, 8. 4.

Mit einen Stahlstich. Fünfte Auflage. 12. geh. 2 Fr. 25 Ct.

Hilf, G. M., Nachfolge des allerheiligstrn Herzens Jesu, in Betrachtungen,
Beispielen und frommen Uebungen. Nach dem Französischen bearbeitet. Mit
einem Stahlstiche. Zweite Auflage. 12. geh. Fr. 1. 25.

Segur, M. Von, Das heiligste Herz Jesu. Autorisirte Uebersetzung. Mit
einem Stahlstiche, kl. 8. geh. Fr. 1. 25.

Alle diese Bücher sind mit bischöflicher Approbation versehen. 39
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